


Sigrid Maier-Knapp-Herbst, Präsidentin Es gilt das gesprochene Wort!
Eröffnung der Ausstellung 
„Die Klosterkammer Hannover – Ein welfisches Erbe“
anlässlich des Treffens der Zisterziensererben in Kloster Medingen am 22. April 2008
Anrede,
Von den 22 noch oder wieder aktiven evangelischen Klöstern in Niedersachsen gehören 17 zum Verwaltungsbereich der Klosterkammer. 15 von ihnen sind Frauenklöster bzw. Damenstifte und seit ihrer Gründung – z.T. schon im 1. Jahrtausend – durchgehend belebt. 5 von ihnen gehen auf Zisterziensergründungen zurück: das Stift Börstel; die sogenannten Lüneburger oder Heideklöster Medingen, Isenhagen und Wienhausen und das Kloster Mariensee, das zum Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds gehört.
(Marienrode ………..)
Von den 20 Klostergütern des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds sind 5 Gründungen von Zisterziensern. Auf allen Gütern sind die Kirchen noch im gottesdienstlichen Gebrauch, z. T. sogar Offene Kirchen mit Signet. Die Klostergebäude sind unterschiedlich erhalten (und genutzt) zum Teil auch ganz verschwunden. Liegenschaften der aufgegebenen Klöster Rulle und Bersenbrück sind heute zu Erbpacht vergeben.
Sie sehen, die Klosterkammer ist auf vielfältige Weise mit dem Erbe der Zisterzienser verbunden.
Wer und was ist die Klosterkammer -
Was tut sie? 
In Kurzform: 
Sie ist Treuhänderin vormals klösterlichen Vermögens. Damit ist sie klösterlicher und kirchlicher Arbeit nahe und verpflichtet. 
Sie ist gleichwohl eine weltliche Behörde, die 1818 von Georg IV. gegründet wurde und heute unter dem Schutz der Nds. Verfassung steht. 
Sie ist eine der großen nichtstaatlichen Grundbesitzerinnen in Niedersachsen und verwaltet und verantwortet darüber hinaus ein großes Vermögen in Form von 20 Klostergütern, 19 Klosteranlagen und 41 Kirchen, mit etwa 10.000 Kunstgegenständen. 
Dieses Vermögen ist getrennt vom Vermögen des Staates zu verwalten und zu bewirtschaften. 
Die Klosterkammer unterliegt der Rechtsaufsicht des Landes, wahr­genommen durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur. 


Wie ist dieses einmalige Gebilde entstanden, das der Form nach Staat und dem Inhalt nach Kirche ist – wie mein Vorgänger knapp und treffend formulierte - und deren Präsidentin im Benehmen mit der Landesbischöfin und dem Bischof von Hildesheim eingesetzt wurde? 
Und was ist unsere Aufgabe heute? 

Ganz am Anfang steht Herzogin Elisabeth von Calenberg-Göttingen, geborene Markgräfin von Brandenburg, Fürstin von Braunschweig-Lüneburg. 
Sie wurde am 24. August 1510 vermutlich in Cölln, einem Teil des heutigen Berlins, geboren und starb am 25. Mai 1558 in Ilmenau in Thüringen. 
Mit 15 Jahren heiratete sie den 48-jährigen, in erster Ehe kinderlosen Herzog von Braunschweig-Lüneburg in Calenberg, Erich I., und gebar ihm vier Kinder, darunter den späteren Thronfolger, Erich II. Der Ehemann starb 1540, bevor der Sohn mündig wurde und regierungsfähig war. So hat Elisabeth die Regentschaft von 1540 – 1546 übernommen. 
Zu ihrer Unterstützung und Beratung hat sie sich neben anderen Männern Antonius Corvinus an ihre Seite geholt. 
Er war ihr theologischer Berater und hat sie ermutigt, die Reformation in ihrem Herzogtum einzuführen und sie dabei tatkräftig unterstützt. 

Ich freue mich sehr, dass der Festgottesdienst anlässlich ihres 450. Todestages am 6. April dieses Jahres so gelungen ist. Der 6. April 1538 war übrigens der Tag, an dem sie zum ersten Mal das Abendmahl in beiderlei Gestalt genommen und sich damit öffentlich zur Reformation bekannt hat. 

Elisabeths umfassender Bildung, ihrem tiefen Glauben und ihrer politischen Weitsicht ist es zu verdanken, dass ehemals kirchlicher und klösterlicher Besitz als einheitliche Vermögensmasse erhalten blieb und die Erträge aus diesem Vermögen für kirchliche, schulische und soziale Zwecke verwendet werden – und zwar noch heute. 
Trotz Reformation löste sie – vor allem auf Drängen der Landstände – die Klöster in ihrem Herrschaftsbereich nicht auf. 
1542 erließ sie neben der Kirchenordnung auch eine Kloster­ordnung im evangelischen Sinne und verfügte wenig später, dass der durch die Reformation an ihr Fürstentum gefallene Klosterbesitz nicht mit dem Staatsvermögen verschmolzen werden sollte. 
Zum Ende ihrer Regentschaft (1546) schrieb sie für ihren Sohn ein Regierungshandbuch, in dem sie ihm ihre Rat- und Vorschläge auch in Bezug auf die Klöster und deren Vermögen mit auf den politischen Weg gab. 
Für ihre Töchter übrigens schrieb sie ein Ehestandsbuch, später als Witwe ein Witwentrostbuch, das bis 1609 in fünf Auflagen gedruckt wurde. 

Ihr angeheirateter Vetter, Herzog Ernst der Bekenner, handelte in seinem Herzogtum Lüneburg anders: Zwar hat auch er die Klöster erhalten, ihre Güter und ihren Besitz hat er jedoch fast gänzlich eingezogen und den Klöstern im Gegenzug versprochen, sie auf alle Zeit, „für uns und unsere Erben“ zu unterhalten. 
Die Erfüllung dieses Versprechens liegt heute beim Land Niedersachen als dem Rechtsnachfolger. Nach zähen Verhandlungen hat Niedersachsen in den 60er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts diese überkommene Verpflichtung der Klosterkammer übertragen. Im Gegenzug dazu gab die Klosterkammer ihre Verpflichtung für die Universität Göttingen ab und erhielt zum Ausgleich nicht unerhebliche Waldflächen. 
Bestimmend und zutreffend war damals der Gedanke, dass es sinnvoll sei, die Sorge für die Klöster an einer Stelle zu bündeln. 

Zurück ins 16. Jahrhundert: 
Elisabeths Sohn, Erich II., hatte wenig Interesse an der Weiterführung der Ideen und Vorstellungen seiner Mutter. Er führte wieder den katholischen Glauben ein, hatte wenig Sinn für die Klöster - auch nicht fürs Regieren. Und er blieb kinderlos. 
Damit fiel das Fürstentum Calenberg-Göttingen an die Herzöge von Wolfenbüttel. Vor allem die Herzöge Julius und Friedrich Ulrich haben die Gedanken von Elisabeth von Calenberg aufgenommen und weiterverfolgt, das Klostervermögen zusammengehalten und getrennt vom Staatshaushalt verwaltet. 
Prinzregent Georg IV., späterer König von Großbritannien, Irland und Hannover (1820-1830) schließlich hat die nach dem Wiener Kongress an das Königreich Hannover gefallenen klösterlichen Besitzungen der Fürstbistümer Hildesheim und Osnabrück zu dem vorhandenen Allgemeinen Hannover­schen Kloster­fonds hinzugefügt, den Verkauf ehemaliger Klostergüter untersagt und für die Verwaltung dieses beträchtlichen Vermögens 1818 die „Königliche Klosterkammer“ gegründet. 
Er knüpfte dabei ausdrücklich an das Vermächtnis seiner Vorfahren an - und insofern ist der Umschlag unserer Broschüre richtig: hinter einem großen Herrscher stehen wichtige Männer und eine starke Frau - und verfügte, dass die Verwendung des Vermögens des AHK „auf ewige Zeiten“ gesichert sein solle und „auf eine den Erfordernissen der Zeit angemessene Art“ die geistlichen Bedürfnisse der Untertanen nach Möglichkeit befriedigen, und die [Einkünfte] namentlich für Kirchen, Schulen, höhere Gymnasien und wohltätige Anstalten aller Art verwenden“ solle. 
Daran orientieren wir unser Tun. Diesem Auftrag fühlen wir uns noch heute verpflichtet. 

Das Engagement der welfischen Herrscher für den Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds war von nachhaltiger Wirkung. 
Die nachfolgenden Herrscher im 19. und 20. Jahrhundert ließen Klosterfonds und Klosterkammer nicht nur bestehen, sondern stellten weiteres Stiftungs- bzw. Sondervermögen unter deren Verwaltung – so Stift Ilfeld (1823), das Vermögen des aufgelösten St. Michaelis-Klosters, bzw. der späteren Ritterakademie und des Hospitalfonds St. Benedikti (1850) – beide in Lüneburg – sowie den Domstrukturfonds Verden (1893). 
Sowohl in dem von König Wilhelm IV. 1833 erlassenen Grundgesetz als auch im Landesverfassungsgesetz von König Ernst August von 1840 sind Klosterfonds und Klosterkammer verankert. 
Der preußische Minister für Geistliche-, Unterrichts– und Medizinal­angelegenheiten, Dr. Adalbert Falk, hat in seiner Denkschrift 1877 die rechtliche Eigenständigkeit herausgearbeitet, das Preußische Oberverwaltungsgericht hat dies 1910 bestätigt. 

Der in den Jahren 1932 - 1955 amtierende Präsident Stalmann allerdings musste das Vermögen der Stiftungen und die Eigenständigkeit der Kammer gegenüber den nationalsozialistischen Begehrlichkeiten verteidigen. Er hat dies beherzt, listig und erfolgreich getan. 
Mit der Gründung des Landes Niedersachsen schließlich wurden die Klosterkammer und die von ihr verwalteten Stiftungsvermögen durch Artikel 56 Absatz 2 der vorläufigen Verfassung von 1951 geschützt . 
Seit 1993 ist dieser Schutz in Artikel 72 Absatz 2 der Niedersächsischen Verfassung verankert. 
Dazwischen liegt das für uns so wichtige Urteil des Staatsgerichtshofs von 1972, das dem Begehren der damaligen Landesregierung, Klosterforsten und Klostergüter dem Landwirtschaftsministerium zu übertragen, Einhalt gebot. 
Zwei Jahre später (1974) formulierte der zuständige Minister im Landtag: 
„… Die Klosterkammer hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, das ihr anvertraute Vermögen im Sinne des Stiftungszwecks zu wahren und, wenn möglich, zu mehren. Ich muss hier mit aller Härte sagen: 

Die Klosterkammer ist keine Einrichtung der Sozial-, der Grundstücks- oder der Wohnungsbaupolitik des Landes. Ich glaube nach dem entsprechenden Verfassungsgerichtsurteil, … ist das unwiderruflich festgestellt.“ 


Die Kammer hat ihr Erbe durch die Jahrhunderte zusammengehalten: Monarchie, Faschismus, selbst Enteignungen und Begehrlichkeiten des Staates haben ihren Bestand nicht gefährdet. Das ist im Wesentlichen umsichtigen Landesherren und Parlamentariern, der Verfassung und dem Staatsgerichtshof zu danken, aber auch der Beharrlichkeit und Eigenständigkeit meiner Vorgänger und Vorgängerin. 
So ist es uns noch heute möglich, die überkommenen und ererbten Schätze der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die damit verbundene jahrhundertealte Tradition nicht nur zu hüten, sondern auch weiter zu entwickeln und zu gestalten. 
Auch die Klöster und Stifte – der Kern dieses großen Erbes - haben die Zeitläufe eigenständig – manchmal auch eigenwillig – gestaltet und überdauert. 
Nicht zuletzt haben sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hunderte Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht und versorgt. Auf diese Weise haben die Frauen in den Klöstern Menschen einen Ort, Raum und Zeit gegeben, sich neu zu verwurzeln, eine neue Heimat zu finden - auch dadurch, dass die mitgebrachten Traumata aus Krieg, Flucht und Vertreibung wahrgenommen und erstgenommen wurden. 

Was nun ist unsere Aufgabe im 21. Jahrhundert? 
Anlässlich eines Klosterkammertages hat Staatssekretär Dr. Lange in seinem Grußwort das Umfeld unserer Arbeit so zusammengefasst: 
„[…]
- auf der einen Seite Globalisierung von Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Politik, auf der anderen Seite Rückzug ins Lokale und Regionale auf das Überschaubare und Private; 
- auf der einen Seite die geistig-geistliche Säkularisierung, auf der anderen Seite die Rückkehr des Religiösen, die Suche nach Sinn;
- auf der einen Seite Orientierungs­losigkeit im Supermarkt der Meinungen, Ideologien und Religionen, auf der anderen Seite die Suche nach Identität und Heimat. […]“

Um auf diese Lage und kommende Entwicklungen reagieren zu können, müssen wir uns vor Augen halten, was uns aus der Geschichte zugewachsen ist und wie wir mit diesem Erbe umgehen wollen. 
Und wie in allen Organisationen müssen wir uns den Herausforderungen der Zeit stellen und uns fragen: 
Machen wir das Richtige? 
Machen wir das Richtige richtig? 

Wo sind unsere Stärken, wo unsere Schwächen? 

Wie können wir das materielle Vermögen erhalten, wie die Wertschöpfung nachhaltig mindestens sichern, besser noch steigern, wie das immaterielle Vermögen pflegen? 
Das ist für eine fast 200-jährige Behörde nicht einfach!! 

Der „der Zeit angemessene“ Auftrag an die tägliche Arbeit in der Klosterkammer lautet deshalb – auch das ist ein Ergebnis des Klosterkammertages: 
Vom Alten lernen und Neues gestalten, was bedeutet: 


1. das Vermögen ist zu erhalten, ökonomisch erfolgreich, nachhaltig und unter Berücksichtigung der sozialen Verpflichtung und Verantwortung zu bewirtschaften. 
Der größte Teil unserer Einnahmen kommt aus der Erbpacht. Durch die demografische Entwicklung und die damit reduzierte Bautätigkeit ist hier keine Steigerung zu erwarten. Wir entwickeln deshalb neue Geschäfts­felder: nachwachsende Rohstoffe, Biogas, aber auch neue Energiekonzepte für unsere eigenen Gebäude, Klöster und Kirchen und einem Hotelbetrieb. 
Die Landwirtschaft ist ein wichtiges Standbein und gewinnt an Bedeutung. Pächtertreue (6. Generation), Pächtervielfalt (Universität Göttingen und Kleinwanzlebener Saatzucht) und Haupterwerb vor Nebenerwerb sind unsere Orientierungspunkte.
Auch der Forstwirtschaft wachsen neue Aufgaben zu im Zusammenhang mit Emmissionshandel und Wasser­versorgung;Habitat und Futura 2000. 
2. Das zum Fonds gehörende einmalige Vermögen an Kirchen, Klöstern und Kunstwerken ist sach- und fach­gerecht zu pflegen und für die Menschen im Land zugänglich zu machen. 
Diese Aufgabe ist für mich von besonderer Bedeutung, denn:
Kirchen, Klöster und Stifte sind nicht nur Orte des Glaubens und Gebets, sondern immer auch Orte der Erinnerung und der Geschichte. Sie sind Zeugnis der Zeit ihrer Entstehung und der Veränderung und Entwicklung in der Welt – und in unserem Fall ganz besonders – der Veränderung von Frauenleben. 
Klöster erinnern uns auf ganz besondere Weise an unsere christlichen Grundlagen und Werte. 
Mehr denn je sind wir heute darauf angewiesen, an solchen Orten unser Gedächtnis zu schärfen und durch und mit der Erinnerung unsere Identität zu entwickeln. Ohne Identität, ohne das Wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen, kann Leben, kann Gemeinschaft nicht gelingen, kann die Begegnung mit Fremden und Fremdem nicht fruchtbar gestaltet werden.
Mit Bedauern hat die Landesbischöfin festgestellt, dass wir unseren Kindern kaum noch Geschichten, geschweige denn Geschichte erzählen, dass wir nicht mehr mit ihnen singen, dass wir sie nicht mehr beten lehren. 
Die Klöster und Stifte können, sollen und wollen durch die Frauen, die in ihnen leben und arbeiten, Orte sein, in denen gemeinsam gesungen und gebetet wird, 
Orte, an denen nicht nur biblische Geschichten, sondern auch erlebte Geschichte erzählt und weiter­gegeben werden. Orte also, an denen wir unser Gedächtnis schulen und unsere Identität entwickeln können. 
Nicht zuletzt sind Klöster und Stifte Orte, die Raum und Zeit geben, um auf Fragen des Lebens Antworten zu finden und in gelebter Gemeinschaft Geborgenheit zu entwickeln. 
Die Äbtissinnen stellen sich mit großem Engagement der Aufgabe die Tradition zu wahren und die Zukunft zu gestalten. Sie wollen nicht schmückendes Beiwerk sein aber auch nicht jeder Mode, jedem neuen Gedanken nachgeben. Der Generalkonvent und regelmäßige Klausuren sind Ort und zeit, die Nöte des Alltags auszutauschen, die notwendigen Veränderungen zu verabreden und Impulse für das inhaltliche Tun, die geistige und geistliche Arbeit aufzunehmen und zu entwickeln. Für mich ist das jedes Mal eine große Herausforderung und Freude.
Neben der Unterstützung und Sorge für die Klöster und Stifte gilt unsere Aufmerksamkeit den 41 katholischen und evangelischen Kirchen und Kapellen, die zum Stiftungsvermögen gehören, darunter der Verdener Dom, der Dom zu Bardowick, St. Michaelis in Lüneburg und St. Godehard in Hildesheim. 
3. Mildtätigkeit ist zu üben und dazu gehört auch die religiösen, geistlichen, kulturellen und sozialen Bedürfnisse der Menschen aufzunehmen und zu unterstützen. 
Wir tun dies im Rahmen unserer Zuwendungen für kirchliche, schulische und soziale Projekte. Dabei liegen mir jene Projekte besonders am Herzen, die Kinder und Jugendliche, ihre Väter und Mütter unterstützen und befähigen, ihre Wurzeln wahrzunehmen, auf Fragen Antworten zu bekommen und in der Begegnung mit Kunst, Kultur und Glauben jene Kraft zu entwickeln, die sie brauchen, um das eigene Leben zu gestalten, zur eigenen Geschichte zu stehen und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 
So fördern wir 
- ein Haus der Familie und ein Haus für schwangere Mädchen,
- ein Projekt zur Beratung trauernder Kinder und Jugendlicher,
- ein Projekt zur Unterstützung von Haupt- und Lernhilfeschülern bei ihrer Zukunfts-, Lebens- und Berufsplanung,
- Schreibwerkstätten mit Schriftstellern in Hauptschulen,
- das wunderbare Buch für Kinder zur Felix-Nussbaum-Ausstellung in Osnabrück – „Ich werde nicht müde“,
- das geistliche Zentrum Bursfelde in Trägerschaft der Landeskirche.
Lassen Sie mich zusammenfassen: 
Die Klosterkammer ist verantwortlich für ein außergewöhnliches – ja einmaliges Erbe. 
Unsere Aufgabe ist, diese uns anvertrauten materiellen Werte zu sichern und zu erhalten sowie die ideellen Werte zu pflegen und weiterzuentwickeln und für die Menschen im Land erlebbar und erfahrbar zu machen. 
Beide Aufträge sind in Beziehung zu setzen, damit wir in der langen Zeit der Zukunft bestehen. 
Dabei ist festzustellen, dass die Klosterkammer keine „Insel der Glückseligen“ ist, wie es vor noch nicht langer Zeit und unter wirtschaftlich leichteren Bedingungen gelegentlich den Anschein hatte. Wirtschaftliche, soziale und demografische, geistig-kulturelle und religiöse Entwicklungen treffen auch die Klosterkammer und fordern uns heraus. 
Schließlich:
Noch heute sind die von der Klosterkammer verwalteten Stiftungen mit ihren Vermögen und Erträgen getrennt vom Landeshaushalt und unabhängig von ihm; und noch immer erfüllen wir unsere Aufgaben ausschließlich aus den Erträgen der überkommenenen Stiftungsvermögen, in Form von Erbpacht, Land- und Forstwirtschaft. 
Damit dies noch viele Jahrhunderte so bleibt, dafür strengen wir uns heute an. 

